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eine Beihilfe bis zu 10 % für Hebammendienſte und

ärztliche Behandlung , falls eine ſolche nötig war ,

3. ein Wochengeld von 1 . 50 / täglich für 8 Wochen ,

von denen mindeſtens 6 in die Zeit nach der Ent⸗

bindung fallen müſſenk ) und

4. ein Stillgeld von täglich 50 von der Geburt an

für die Dauer von 12 Wochen , ſofern die Mutter

das Kind ſelbſt ſtillt .

Den Antrag auf Wochenhilfe hat die Wöchnerin bei der

zuſtändigen Krankenkaſſe zu ſtellen oder bei der Gemeinde , aus

deren Kaſſe ſie Kriegsunterſtützung bezieht . Die Bewilligung
und Auszahlung erfolgt bei Kaſſenmitgliedern oder Mitglieder —
frauen durch die Krankenkaſſen , ſonſt durch die Kriegsunter —
ſtützungskommiſſionen des Lieferungsverbandes .

Die Reichswochenhilfe hat ſich als beſondere Kriegswohl —
fahrtspflege ſehr bewährt , und es iſt zu wünſchen , daß ſie auch

nach dem Kriege im Intereſſe einer geſunden Bevölkerungspolitik

beibehalten wird .

c) Die Angeſtelltenverſicherung , Privatverſicherung .

Die Witwe und die ehelichen Kinder unter 18 Jahren eines

nach dem Reichsgeſetz vom 20 . Dezember 1911 verſicherten
Privatbeamten , der im Kriege gefallen oder an den Folgen
einer Kriegsbeſchädigung geſtorben iſt , haben Anſpruch auf

Rentenbezug ! ) .

— Als Hinterbliebenenrenten kommen dabei in Betracht :

a) Witwenrente , ohne Rückſicht auf die Erwerbs⸗

fähigkeit ,
b) Waiſenrenten , auch an uneheliche Waiſen weib —

licher Verſicherter .

Nach § 396 des Verſicherungsgeſetzes iſt dieſer Rentenbezug
an die Erfüllung einer Wartezeit geknüpft , die mindeſtens 60

Beitragsmonate beträgt ; die im Heeresdienſt verbrachten Monate

*) Die Erhöhung des Wochengeldes von 1 /ä ( dem früheren Satz )

auf 1. 50 % wurde erſt durch eine Bekanntmachung des Reichskanzlers
vom 6. Juni 1917 ( R. G. Bl . S. 474 ) verfügt .

) Drurch B. V. iſt vor kurzem die Erhöhung der bisherigen Gehalts⸗

grenze von 5000 / auf 7000 / verfügt worden .
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werden als volle Beitragsmonate in Anrechnung gebracht . Da

das Geſetz über die Angeſtelltenverſicherung aber erſt ſeit dem

1. Januar 1913 in Kraft iſt , konnten Hinterbliebenenrenten

aus der Angeſtelltenverſicherung bisher früheſtens mit dem

J. Januar 1918 gewährt werden . Ein Anſpruch auf eine Rente

kann jedoch nach §S 395 des Geſetzes vor Ablauf der fünfjährigen
Wartezeit dann erhoben werden , wenn der Verſicherte von der

für die Kriegszeit gewährten Befugnis Gebrauch gemacht hat ,

durch Kapitaleinzahlung die Wartezeit abzukürzen . In den

Fällen , in denen noch kein Anſpruch auf Rentenbezug beſteht ,
wird beim Tode des Verſicherten die Hälfte der Beiträge zurück—⸗
erſtattet ; bei freiwillig Verſicherten ſind nach einer B . V. / der

Beiträge zurückzuzahlen . Der Anſpruch auf dieſe Rückzahlung
ſteht lediglich der Witwe , oder wenn eine Witwe nicht vorhanden

iſt , den ehelichen Kindern unter 18 Jahren , nicht auch den

Eltern oder Geſchwiſtern des Verſtorbenen zu ; er erliſcht nach
einem Jahre ) .

Nach der B . V. vom 11 . Mai 1916 ( R. G. Bl . S . 370 )

beginnt bei Kriegsvermißten dieſe Friſt aber erſt mit dem

Tage der Eintragung des Sterbefalls in das Regiſter oder mit

dem Tage , an dem das Urteil über Todeserklärung ergeht ,
ſpäteſtens mit dem Schluß des Kalenderjahres der Kriegsbeendi —
gung . Die geſetzlichen Leiſtungen werden auch dann gewährt ,
wenn der Verſicherte verſchollen iſt ; er gilt als verſchollen ,
wenn während eines Jahres keine glaubhaften Nachrichten von

ihm eingegangen ſind und die Umſtände ſeinen Tod wahrſchein⸗
lich machen ) .

Der Anſpruch auf Hinterbliebenenrente iſt unter Bei⸗

fügung der urkundlichen Belege bei dem Rentenausſchuß
Berlin der Angeſtelltenverſicherung in Berlin - Wilmersdorf ,

Hohenzollerndamm 193/195 , geltend zu machen und zwar für
Kinder unter 16 Jahren vom Vormund ; die minderjährigen

Anſpruchsberechtigten zwiſchen 16 und 21 bezw. 18 Jahren

können den Antrag ſelbſtändig ſtellen .

über die Verlängerung der Friſten in der Angeſtelltenverſicherung

ſiehe Bekanntmachung vom 28. März 1918 ( R. G. Bl. S . 167 ) .

a*) Vergl . H .D. 1915/16 S. 269 : Kriegsverſchollenheit und Sozial⸗

verſicherung .



8 ſind einzureichen :

J . von der Witwe :

a) eine ſtandesamtliche Sterbeurkunde des Kriegs —
teilnehmers ,

b) eine nach dem Sterbetage des verſicherten
Angeſtellten ausgeſtellte ſtandesamtliche Heirats —

urkunde , nicht Trauſchein ,
e) die Verſicherungskarte der Angeſtelltenverſicherung

des Verſtorbenen ;
II . von hinterlaſſenen Kindern unter 18 Jahren :

a) die ſtandesamtlichen Sterbeurkunden der Eltern ,

b) die ſtandesamtlichen Geburtsurkunden der an —

ſpruchsberechtigten Kinder ,

o) eine polizeiliche Beſcheinigung , daß weitere Kinder

unter 18 Jahren nicht vorhanden ſind ,

d) die Verſicherungskarte der

des Verſtorbenen ,

e) ſofern der Antrag vom Vormund geſtellt wird ,

deſſen Beſtallung .
Alle für den Erſtattungsanſpruch erforderlichen Urkunden

werden nach § 337 des Verſicherungsgeſetzes für Angeſtellte

gebühren⸗ und ſtempelfrei ausgeſtellt .
über die Geltendmachung von Anſprüchen aus der Privat⸗

verſicherung ſagt der Leitfaden des Kriegsminiſteriums :

„ Es empfiehlt ſich dringend , nach dem Tode des Ver —

ſicherungsnehmers ſobald als möglich an die Verſicherungs⸗
geſellſchaft wegen Ordnung der Verſicherungsangelegenheit
heranzutreten .

Behufs Wahrung etwaiger Ausſchlußfriſten iſt in allen

Fällen , in denen durch den Tod oder die Invalidität des Ver⸗

ſicherten eine Leiſtung fällig wird , der Geſellſchaft unverzügliche
Anzeige zu erſtatten ; auch ſind die in den Verſicherungs⸗
bedingungen vorgeſehenen Belege und Nachweiſungen ſobald als

möglich nachzuliefern .

Private Sterbe - , Penſions - , Krankenkaſſen
und ähnliche Einrichtungen haben nicht ſelten während des

Krieges ihre Leiſtungspflicht zugunſten der Verſicherten
erweitert . Der Wortlaut der Satzungen und allgemeinen⸗

Verſicherungsbedingungen , die ſich im Nachlaß vorfinden , iſt—
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alſo nicht in allen Fällen ohne weiteres maßgebend . Daher iſt

Anfrage bei der Leitung der Kaſſe zu empfehlen .

In zweifelhaften Fällen wende man ſich an die zuſtändige

Aufſichtsbehörde ) . “

Weitere Leiſtungen für Kriegshinterbliebene

ſind unter Umſtänden noch von Berufsorganiſationen , Stif⸗

tungen uſw . zu erlangen . Neben eigenen Bemühungen der

Hinterbliebenen um Feſtſtellung der gegebenen Verhältniſſe wird

auch die ſoziale Hinterbliebenenfürſorge die Möglichkeit , noch

andere Vergünſtigungen für ihre Schutzbefohlenen zu erhalten ,

im Auge behalten und deren Erlangung mit allen Mitteln

fördern und unterſtützen .

J2
3 * 22—lie Kriegshintechliebenenverſorgung in Verbindung

mit dem Beamtengeſetz .

1

Neben dem Militärhinterbliebenengeſetz vom 17 . Mai 1907

gelten für die Angehörigen von badiſchen Staatsbeamten , die auf

dem Feld der Ehre fielen , auch die Beſtimmungen des Beamten⸗

geſetzes ( §§ 55 , 59 —- 71 ) .

Hatte ein etatmäßiger Staatsbeamter einen

Anſpruch auf Ruhegehalt bereits erdient (§ 34 B. G. ) , ſo erhalten

ſeine Hinterbliebenen das geordnete Witwen - und Waiſengeld

) Über die Wiederherſtellung einer mit einem privaten Verſicherungs⸗

unternehmer geſchloſſenen Lebens - oder Krankenverſicherung , deren Rechte

nach dem 31. Juli 1914 erloſchen oder gemindert ſind , weil der Verſiche⸗

rungsnehmer ſeine Verpflichtung zur Beitragszahlung nicht rechtzeitig erfüllt

hat , ſ. Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 20. Dez . 1917 ( R. GüBl .

S. 1121 ) , A. M. 1918 Nr . 3, S. 22, Nr . 25, S. K. 1918 , Nr . 4, S. 39.

Die Friſt , innerhalb deren die Wiederherſtellung vom Verſicherungs⸗

nehmer beantragt werden muß , läuft zwar erſt 6 Monaten nach Beendi⸗

gung des Krieges ab, doch iſt in der erwähnten Verordnung dafür

geſorgt , daß dem Verſicherungsnehmer jetzt ſchon die Möglichkeit gegeben

iſt , ſich die ihm gebotenen Vorteile zu ſichern , indem er unmittelbar beim

Vorſtand ( Direktion der Geſellſchaft , nicht beim Agenten oder ſonſtigen

Geſchäftsſtellen ) ſchriftlich beantragt , daß die Verſicherung wieder herge⸗

ſtellt wird . Dadurch erwirbt er ſich den Vorteil , daß ihm ſeine Rechte

gewahrt bleiben , ſelbſt wenn der Verſicherungsfall nach der Stellung des

Antrags , aber vor erfolgter Wiederherſtellung der Verſicherung eintritt .
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